
1914 in vorgenannten Sinne auszuarbeiten und dem Bundesrat zur Be-

schlussfassung zu unterbreiten. 

Protokollauszug ans Departement des Innern zum Vollzug, und ans 
Volkswirtsehaftsdepartement {Chef, G. S . , Gesundheitsamt) zur Kenntnis. 

Eoi i t i s ches Departement Antrag vom 11. November 1920. 
(Auswärtiges). 

Verteilung der Kosten 
des Völkerbundes. 3555. 

Gemäss Art . 6 des Völkerbundspaktes werden die Kosten des General-

sekretariates von den Gliedstaaten des Völkerbundes in dem Verhältnis 

getragen, v/Je es im Ausführungsreglement der Konvention des Weltpostve-

reins f e s t g e s t e l l t i s t . Die in Artikel 38, § 5, dieses Reglements vorge-

sehene Klass i f i z ierung der Staaten i s t eine ziemlich w i l lkür l i che , da es 

bisher den einzelnen Staaten f r e i g e s t e l l t war, in welche Klasse s ie e i n -

g e t e i l t zu werden wünschten. Solange es s ich nur um die Verteilung von 

Ausgaben im betrage von Fr.125,000 (resp. 160,000 im l e t z t e n Jahre) han-

de l te , haben v i e l e Mitgl iedstaaten, u .a . auch die Schweiz, die -Mehrkosten 

nicht gescheut,um in eine hohe Klasse e i n g e t e i l t zu werden. Teuer kam 

aber die Ehre zu stehen, a ls es s ich darum handelte, einen der Klasse 

entsprechenden Beitrag an die Völkerbundskasten zu bezahlen. Das Budget 

des Völkerbundes für 1921 s ieht Ausgaben im Betrage von ungefähr 30 Mil-

l ionen Goldfranken vor, wovon be isp ie l sweise auf die Schweiz 900,000 Fr . j 

also ungefähr 1 /30, f a l l e n würden. Der Wunsch nach einem gerechteren,der 

wirklichen Zahlungsfähigkeit der einzelnen Staaten angepassten Ver te i -

lungssystem war deshalb unter den Völkerbundsstaaten ein ziemlich a l l g e -

meiner. 

In seiner Sitzung von Rom beschloss denn auch der Völkerbundsrat, 

es sei von der Finanzkonferenz ein Ausschuss von Experten zu bestimmen, 

der zu prüfen hätte , nach welchen Grundsätzen die Vertei lung der Kosten 

geregelt werden könnte. In fo lge der Verschiebung der Finanzkonferenz 

wurde später der Präsident der Finanzkonferenz, Herr Ador, vom Rat gebe-

ten, die Ernennung dieser Expertenkommission se lbst vorzunehmen, 

In den Verhandlungen dieser Kommission, an denen Herr Al f red Georg 

aus Genf a ls schweizerischer Experte teilnahm, wurden von vorneherein 
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die Schwi eri gkei ten betont , die mit einer a l l f ä l l i g e n Aenderung des Pak-

tes , resp. dessen Art . 6, verbunden wären. Herr Georg wurde beauftragt , 

den Bundesrat in seiner Eigenschaft a l s geschäftsführender Staat des 

Weltpostvereins o f f i z i ö s anzufragen, ob er eine Aenderung des Ausfüh-

rungsreglements der Konvention des Weltpostvereins, im Sinne einer Neu-

•klassierung der Staaten, für möglich ha l te . 

Nachdem der Bundesrat dies bejaht und seine guten Dienste in d ie -

ser Angelegenheit angeboten hatte , be r i e t die Kommission die Neuklasöie-

rung der Staaten und kam zum Schlüsse, es seien bei der Neueinteilung 

der Völkerbünden!tglieder a ls Klassierungsfaktoren e inz ig die Einnahmen 

dieser Staaten von 1913 sowie deren Bevölkerungszahl zu berücksichtigen. 

Die ^rage des Verhältnisses der beiden Elemente zu einander wurde von 

der Kommission o f f e n gelassen, dagegen wurde in der Resolution ausge-

führt , dass es zweckmässig wäre, die Anzahl der Klassen, wiesle der 

Weltpostverein vors ieht , beizubehalten, und dass eine auf den beiden 

genannten Faktoren aicla aufbauende Neueinteilung nur provisorischen Cha-

rakter haben s o l l t e . Für den Fall der Ernennung einer ständigen interna-

tionalen Finanzkoramission hätte diese ein auf noch gründlicherer wissen-

s cha f t l i cher Basis aufgebautes System der Klassierung auszuarbeiten. 

Die zur Besprechung des Vorgehens in der Angelegenheit vom p o l i t i -

schen Departement einberufene interdépartementale Konferenz, an der aus-

ser den Vertretern des po l i t i s chen Departements, des Volkswirtschafts-

departements, des Finanzdepartements und des -fo st département s auch die 

Herren Dr. Al f red Georg aus tfenf und Henrioud vom Weltpostverein t e i lnah -

men, war übereinstimmend der Ansicht, dass die von der Völkerbundskom-

mission vorgeschlagene Basis der Neuklassierung eine gerechte Verteilung 

der Kosten des Völkerbundes weit eher ermögliche, a ls die gegenwärtig 

bestehende, ziemlich wi l lkür l i che Einteilung derselben, und dass deshalb 

die betre f fende Resolution be f ö rder l i chs t dem Y/eltpostverein zur Kennt-

nis zu bringen s e i . Man war ferner übereinstimmend der Ansicht, dass die 

Angelegenheit dem gegenwärtig in Madrid tagenden Kongress des Weltpost-

vereins unterbrei tet werden müsse, und dass es sehr zu begrüssen wäre, 

wenn derselbe noch vor seiner Vertagung die Revision des erwähnten Art . 

38, § 5, vornehmen könnte. Andererseits gab man s ich Rechenschaft darü-
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ber, dass es für den Kongresa eine fas t unmögliche Aufgabe wäre, in so 

kurzer Zeit zu einer Lösung des Problems zu kommen, wenn ihm nicht ein 

auf der Basis der von der Völkerbundskommission vorgeschlagenen Elemente 

aufgebautes Projekt vorgelegt würde. 

Die interdépartementale Konferenz beschloss daher, es sei ein solches 

Projekt von der Schweiz, an Hand der ihr zur Verfügung stehenden Anga-

ben über die Einnahmen und Bevölkerungszahl der einzelnen Staaten, aus-

zuführen. Auf Wunsch der Konferenz unterzogen s ich die Herren Dr.^eorg, 

Ney, Direktor des eidgenössischen Stat ist ischen Amtes, und Dr.Wetter, 

Generalsekretär des Volkswirtschaftsdepartements, dieser Aufgabe, und 
Amv 1 

in einer zweiten interdepartementalen Konferenz konnte von von( von d ie -

sen Herren ausgearbeiteten Zusammenstellungen Kenntnis genommen werden. 

Die genannten Herren schlagen übereinstimmend vor , es sei zur Be-

rechnung der für die Verteilung der Völkerbundskosten in Zukunft massge-

benden Indexzi f fern 1 Mi l l i ons te l der Bevölkerungszahl und ein M i l l i o n -

ste l der Sinnahmen der verschiedenen Staaten im Jahre 1913, berechnet 

In i , , in Betracht zu ziehen. 

Die Grundlagen der Berechnung sind in verschiedenen Listen aufge-

zeichnet . L is te 1 ze igt die verschiedenen der Postunion angehörenden 

Staaten mit ihrer Bevölkerungszahl und ihren Einnahmen pro 1913 i » L. 

L is te 2 enthält die Indexz i f fern der verschiedenen Staaten. L is te 3 de-

ren Neuklassierung. L is te 4 g ibt eine Uebersicht über die Antei le der 

verschiedenen Mitgl iedschaften des Völkerbundes an die auf 30 Mill ionen 

Franken vorgesehenen Ausgaben von 1921. 

Wenn die Schweiz auf d ieser L is te 3 in der Klasse 5 f i g u r i e r t , so 

bedarf das hier e ine^besondern Erklärung. Wäre deren I n d e x z i f f e r in 

g le i cher Weise berechnet worden, wie bei den übrigen Staaten, so hätte 

s i e in die sechste s tat t in die fünfte Klasse eingeordnet werden müssen. 

Als Einnahmen sind bei a l l en Staaten nur die Einnahmen der Zentralstaa-

ten, ohne Berücksichtigung derjenigen der Provinzen und Kantone, in Be-

tracht gezogen worden. Die Schweiz scheint aber in dieser Hinsicht eine 

e inz igart ige Stellung einzunehmen. Die Kantone bes i tzen eine ausgedehn-

tere Einanzhoheit a ls die Provinzen anderer Staaten. Die Einnahmenzif-

fern der Schweiz, a l s solche, sind daher r e l a t i v sehr n i e d r i g . Dieser 
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Umstand und auch die Ueberlegung, dass die Schweiz es ihrem Ansehen 

schuldig s e i , nicht in einer zu t i e f en Klasse e ingereiht zu Vierden, hat 

die interdépartementale Konferenz bewogen, vorzuschlagen, es sei zur Be^-

rechnung der I n d e x z i f f e r der Schweiz nicht deren Einnahmeziffer von 

1913, sondern d ie jen ige von 1920 zu berücksicht igen. Auf diese Art und 

Weise erh ie l t s i e ihren Platz in der fünften Klasse, zusammen mit Län-

dern wie Dänemark, Norwegen und Schweden, und würde bei einem Budget von 

30 Mill ionen rund 420,000 Pranken beizusteuern haben. 

Der Direktor des Internationalen Bureaus des Weltpostvereins i s t 

durch ein Schrei ben : des po l i t i s chen Departements in der Angelegenheit 

bere i t s eingehend o r l a t i e r t worden. Ein auf der Basis der von der Völ -

kerbundskommission bezeichneten Elemente ausgearbeiteter Entwurf i s t ihm 

in Aussicht g e s t e l l t worden. Bei der Uebermittlung desselben würde v i e l -

l e i c h t zweckmässig darauf hingewiesen werden, dass es nicht nur in hohem 

Masse wünschbar wäre, wenn der Kongress noch vor seiner Auflösung die 

Neuklassierung vornehmen würde, sondern dass es im Interesse einer mög-

l i c h s t baldi gen gerechten Verteilung der ^ölkerbundskosten l iegen würde, 

wann der Kongress zugleich beschl iessen würde, die neue Bestimmung so-

f o r t in Kraft treten zu lassen. 

Herr Ador als Vertreter des Völkerbundsrates wird in Beantwor-

tung seines Schreibens vom 28. Oktober von den Solari tten des Bundesrates 

benachrichtigt werden. Ferner dürfte es zweckmässig sein, dass die 

schweizerischen Delegierten an der Völkerbandsversammlung dem Generalse-

kretar iat vom Vorgehen des Bundesrates mündlich Mittei lung machen. Das 

Generalsekretariat wäre sodann in der Lage, den Vertretern der übrigen 

Völkerbundsstaaten die Notwendigkeit der Ausübung eines Druckes ihrer 

Regierungen auf die Vertreter in Madrid im Sinne einer Beschleunigung 

der Neuklassierung nahezulegen. 

Gemäss dem Antrag des po l i t i s chen Departements wird 

b e s c h l o s s e n : 

1. Der von der interdepartementalen Konferenz vorgeschlagene Entwurf 

einer Neuklassierung der Staaten in Hinsicht auf deren Bei tragelei stung 

an die Völkerbundskosten wird genehmigt. 
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2. Dieser Entwurf i s t dem Internationalen Bureau des Weltpostvereins 

zuhanden des Kongresses zu unterbreiten. 
3. An Herrn Ador, a l s Vertreter des Völkerbundsrates, i s t das im 

Entwurf vorgelegte Antwortschreiben zu r i chten . 

4. Die schweizerische Delegation an die Volkerbundsversammlung 

hat dem Generalsekretariat vom Vorgehen des Bundesrates in der Angele-

genheit Mitteilung zu machen und dasselbe auf die Wümschbarkei t der Aus-

übung eines Druckes der Regierungen der Völkerbundsstaaten auf deren 

Vertreter in Madrid im Sinne der Beschleunigung der Neuklassierung der 

Staaten aufmerksam zu machen. 

Protokollsuszug ans p o l i t i s c h e Departement (Auswärtiges, 4 Expl . , 

mit den Akten) zum Vollzug, ans Volkswirtschaftsdepartement (G. 8.}, e idg. 

Statistisches Amt, Finanzbureau, Post- & Eisenbahndepartement (Post und 

Eisenbahn), zur Kenntnis. 

P o l i t i s c h e s Departement Antrag vom 10. November 1920. 
(Auswärtiges). 

Instruktionen der schweizerischen 
Delegierten an der Völkerbundsver- 3556. 

Sammlung in Genf . -

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 12.Oktober dieses Jahres 

auf Antrag des po l i t i s chen Departements vom 1. Oktober beschlossen, es 

seien, vor der de f in i t i ven Feststel lung der Instruktionen der schweize-

rischen Delegierten an der Völkerbundsversammlung, einzelne Punkte der 

Traktandenliste dieser Versammlung in einer Spezialkommiss ion durchzube-

raten. Die Kommission wurde vom Bundesrat auf Grund desselben Antrages 

zusammengesetzt aus den Mitgliedern der bundesrätlichen Delegation für 

Auswärtiges und den schweizerischen Delegierten an die Versammlung nach 

Genf. An deren Verhandlungen nahmen ferner t e i l der Chef der Abteilung 

fiir Auswärtiges, der Rechtskonsulent des p o l i t i s c h e n Departements, sowie 

Herr Professor Eugen Huber. Herr Minister Lardy war am Erscheinen ver -

hindert . 

Die Kommission trat am 26.Oktober im Parlamentsgebäude zur Bera-

tung zusammen und beendete ihre Arbeit nach 1 l / 2 - t ä g i g e n Verhandlungen. 

Gemäss dem Arftrag des po l i t i s chen Departements wird 
b e s c h l o s s e n : 
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